
6. Änderung 

 

 

Das Präsidium des Oberverwaltungsgerichts hat am 24. Oktober 2024 folgenden 

Beschluss gefasst: 

 
1. Mit Wirkung vom 1. November 2024 übernimmt Vorsitzender Richter am 

Oberverwaltungsgericht Sander den kommissarischen Vorsitz im 15. Senat. Sein 

Stammsenat ist der 13. Senat.  

 
2. Mit Wirkung vom 1. Januar 2025 werden 

 

 Richterin am Verwaltungsgericht Mendler* dem 12. Senat,  

 Richterin am Verwaltungsgericht Cremer dem 8. Senat,  

 Richter am Verwaltungsgericht Dr. Theis* dem 10. Senat,  

 Richterin am Verwaltungsgericht Lücke* dem 13. Senat,  

 Richter am Verwaltungsgericht Herzig* dem 11. Senat,  

 Richter am Verwaltungsgericht Nobis dem 4. Senat,  

 Richter am Verwaltungsgericht Dr. Ostermann dem 6. Senat  

 
*in Teilzeit beschäftigt 

 
zugewiesen.  

 

3. Mit Wirkung vom 1. November 2024 (Ende seiner Abordnung an das 

Bundesverfassungsgericht) wird Richter am Oberverwaltungsgericht Dr. Sander 

dem 8. Senat zugewiesen und übernimmt dort den stellvertretenden Vorsitz. 

 

4. Im Hinblick auf das Ausscheiden  

a) des Richters am Oberverwaltungsgericht Dr. Rolfsen tritt Richterin am 

Oberverwaltungsgericht Hilchenbach als stellvertretende Richterin in den 32. 

Senat ein, 

 

b) der Vorsitzenden Richterin am Oberverwaltungsgericht Sarnighausen aus dem 

33. Senat  

 tritt Vorsitzender Richter am Oberverwaltungsgericht Dr. Wiesmann in den 

33. Senat ein und übernimmt dort den 1. stellvertretenden Vorsitz, 



 tritt Richter am Oberverwaltungsgericht Seeger in den 33. Senat ein und 

übernimmt dort den 2. stellvertretenden Vorsitz, 

 übernimmt Richter am Oberverwaltungsgericht Kaufhold den 3. 

stellvertretenden Vorsitz im 33. Senat. 

 

c) der Vorsitzenden Richterin am Oberverwaltungsgericht Sarnighausen aus dem 

34. Senat übernimmt Richter am Oberverwaltungsgericht Seeger den 

stellvertretenden Vorsitz im 34. Senat. 

 

Die jeweiligen sonstigen Zuweisungen der Richterin und der Richter bleiben 

hiervon unberührt.  

 

5. Mit Wirkung zum 1. November 2024 werden gemäß § 12 Abs.  1 und 3 VwGO 

i. V. m. § 109 Abs. 2 Satz 1 JustG NRW zu Mitgliedern des 

 

G r o ß e n  S e n a t s 

bestimmt: 

  

Vorsi tzender Richter am OVG Lechtermann 

Vorsi tzender Richter am OVG Saurenhaus 

Vorsi tzender Richter am OVG Dr. Willms 

Vorsi tzende Richterin am OVG Dr. Kleinschnittger 

Vorsi tzender Richter am OVG Dr. Sarnighausen 

Vorsi tzender Richter am OVG Dr. Schnieders 

 

Zu stellvertretenden Mitgliedern werden bestimmt: 
 

Vorsi tzende Richterin am OVG Schulte-Trux 

Vorsi tzende Richterin am OVG Kel ler 

Vorsi tzender Richter am OVG Sander 

Vorsi tzender Richter am OVG Heine 

Vorsi tzende Richterin am OVG Dr. Dahme 

Vorsi tzende Richterin am OVG Junkerkalefeld  

 

 


